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Rechtswidrigkeit der Honorarbescheide der KV Hessen 
für die Gruppe der Neurologen und Psychiater in den 
Jahren 2003 und 2004 (bis Q1/2005) 
 
SG Marburg, Az.: S12 KA 836/05, S12 KA 445/07  
 
„Die Honorarbescheide für die Quartale I/03 bis I/05 [als 
Summe aus beiden Urteilen]  sind rechtswidrig und waren 
daher aufzuheben. 
 
Die Honorarbescheide sind deshalb rechtswidrig, weil – 
wenn auch für die Honorar(unter)gruppe des Klägers ins-
gesamt kein absolut unangemessenes Honorar festgestellt 
werden konnte – die hohen Unterschiede der Vergütung zwi-
schen den Honorar(unter)gruppen einen Verstoß gegen das 
Gebot der Honorarverteilungsgerechtigkeit bedeuten. 
 
Zu beanstanden war im Ergebnis eine Honorarverteilung, die 
zu nicht mehr hinnehmbaren Unterschieden innerhalb der 
Honorar(unter)gruppen führt und damit zu einer unzurei-
chenden Honorierung der Honorar(unter)gruppe des Klägers 
und damit des Klägers selbst. 
 
Wenn damit auch für die Honorar(unter)gruppe des Klägers 
insgesamt kein absolut unangemessenes Honorar festge-
stellt werden konnte, so sieht die Kammer jedoch in den ho-
hen Unterschieden der Vergütung zwischen den Honorar-
(unter)gruppen einen Verstoß gegen das Gebot der Hono-
rarverteilungsgerechtigkeit. 
 
Soweit das Bundessozialgericht dies bisher nur auf besonde-
re Konstellationen bezogen hat, sieht die Kammer jedoch ei-
ne generelle Verpflichtung einer Kassenärztlichen Vereini-
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gung, zu große Honorarunterschiede zwischen den einzel-
nen Arztgruppen auszugleichen. Im Hinblick auf die genann-
te Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kann hierbei 
nicht allein auf Punktwerte abgestellt werden. Die Vielzahl 
verschiedener zulässiger Vergütungsformen und Honorarbe-
grenzungsmaßnahmen führt dazu, dass allein die Garantie 
von Mindestpunktwerten eine annähernd gleichmäßige und 
leistungsproportionale Honorarverteilung nicht mehr gewähr-
leisten kann. 
 
Ausgehend von diesen Grundsätzen geht die Kammer davon 
aus, dass für die hier streitbefangenen Quartale ein Zustand 
bereits eingetreten ist, der die Beklagte zum steuernden Ein-
greifen verpflichtet. Es obliegt dabei dem Gestaltungsermes-
sen der Beklagten, ob sie eine entsprechende Änderung des 
HVM im Wege einer Ausgleichsregelung herbeiführt oder 
das Honorar im Wege einer Einzelfallregelung entsprechend 
auffüllt. Es ist dann zu errechnen, in welchem Umfang das 
Honorarkontingent der Honorar(unter)gruppe des Klägers 
aufzufüllen ist. Auf dieser Grundlage ist ein neuer Punktwert 
zu errechnen, der dann eine Neuberechnung des Honorar-
anspruchs ermöglicht. Auf diese Weise wird gewährleistet, 
dass das Honorar des einzelnen Vertragsarztes nur entspre-
chend seinem Anteil am Honorarkontingent seiner Hono-
rar(unter)gruppe steigt. 
 
Nach allem war der Klage daher stattzugeben.“ 
 
Urteil verkündet am 2. Juli 2008, schriftliche Ausferti-
gung zugestellt Ende Aug. 2008. Beide Urteile sind noch 
nicht rechtskräftig, da die KV Hessen Berufung beim 
Landessozialgericht Darmstadt eingelegt hat (Az. L4 KA 
69/08 und 70/08). 


